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Missbrauch in der Kirche –
mutmassliche Täter kommen straffrei davon
Die Staatsanwaltschaft St. Gallen muss mehrere Verfahren gegen Kleriker einstellen – auch wegen des «Desinteresses» der Opfer

SIMON HEHLI

Eine 135 Seiten umfassende Arbeit hat
die katholische Kirche der Schweiz er-
schüttert:Die im Herbst 2023 veröffent-
lichte Studie von Zürcher Historikerin-
nen dokumentiert rund tausend Fälle
von sexuellem Missbrauch. In der Folge
kam es zu einem Massenexodus aufge-
brachter Kirchenmitglieder – und zu
juristischen Verfahren gegen Kleriker,
die sich an Kindern und Jugendlichen
vergriffen haben sollen.

In St. Gallen zeigt sich nun jedoch,
wie schwierig es ist, solche Taten zu be-
weisen und die mutmasslichen Täter zu
bestrafen: Die kantonale Staatsanwalt-
schaft hat die Vorwürfe gegen fünf Kir-
chenmänner untersucht – und sämtliche
Verfahren eingestellt oder nicht anhand-
genommen, wie sie diese Woche publik
machte. Ein Hauptproblem ist, dass viel
Zeit verstrichen ist. «Es dauert oft sehr
lange, bisweilen Jahrzehnte, bis die Op-
fer über das Vorgefallene sprechen»,
sagte 2023 die Historikerin Marietta
Meier, eine der Autorinnen der Studie.

Eine der fünf Anzeigen hatte der
Churer Bischof Joseph Maria Bonne-
main eingereicht. Es ging um einen
Übergriff eines OrdenmannsAnfang der
siebziger Jahre, der damals in St. Gal-
len tätig war. DreiAnzeigen kamen von
der St. Galler Bistumsleitung, die fünfte
von einer Privatperson, sie betraf einen
deutschen Priester. Zehn Personen sol-
len Opfer der fünf beschuldigten Kir-
chenmänner geworden sein.

Ein Beschuldigter ist gestorben

In einem Fall nahm die Staatsanwalt-
schaft das Verfahren wegen sexueller
Handlungen mit Kindern und Inzest
nicht anhand, da die Verjährung bereits
eingetreten war – das heisst, dass dieTat
vor mehr als 15 Jahren passiert ist und
dass das Opfer heute älter als 25 Jahre
ist. In einem zweiten Fall hatte der be-

schuldigte Priester krankheitshalber un-
wiederbringlich die Verhandlungsfähig-
keit verloren. Eine Strafverfolgung war
dadurch nicht mehr möglich. Der Be-
schuldigte ist mittlerweile gestorben.
DasVerfahren gegen den ausländischen
Priester übernahmen auf Ersuchen der
St. Galler Staatsanwaltschaft die Kolle-
gen in Augsburg, sie haben es mittler-
weile aber ebenfalls eingestellt.

Bei vier der zehn mutmasslichen
Übergriffsfälle ergab sich die Verjäh-
rung laut der Staatsanwaltschaft direkt

aus den Akten. In vier Fällen, die noch
nicht so weit zurücklagen, klärte sie die
Tatumstände «zur Verdichtung der Ver-
dachtslage» ab. Diese Untersuchungen
seien zeitintensiv und komplex gewesen.

Die Erinnerung schwindet

Die beschuldigten Personen hätten die
Sachverhalte bestritten. Und «seitens
der geschädigten Personen, welche sich
zum Tatzeitpunkt im Kindesalter befan-
den, liessen sich die Sachverhalte bzw.die

Verdachtslagen» laut Staatsanwaltschaft
nicht hinreichend konkretisieren. Ein-
zelne geschädigte Personen seien nicht in
der Lage gewesen, sich an die strafrecht-
lich relevanten Geschehnisse zu erinnern
oder diese zeitlich hinreichend bestimmt
einzuordnen.Andere Geschädigte hätten
Desinteresse signalisiert an einer (noch-
maligen) Konfrontation mit dem Thema,
welches sie für sich als abgeschlossen er-
achten würden. Besonders dieser Satz
empört die Interessengemeinschaft für
Missbrauchsbetroffene im kirchlichen

Umfeld (IG-MikU). Die Formulie-
rung verkenne die Realität Betroffener,
schreibt sie in einer Mitteilung: «Es geht
nicht um Desinteresse, sondern um Er-
schöpfung und Selbstschutz.»

Viele Betroffene hätten «nach jahr-
zehntelangen inneren Kämpfen» keine
Kraftmehr, sich erneut belastendenVer-
fahren auszusetzen. Auch die jeweilige
Lebenssituation sei entscheidend dafür,
ob und wie weit eine weitere Auseinan-
dersetzung möglich sei. Dass kirchliche
Stellen Anzeigen eingereicht haben, ist
aus Sicht der IG-MikU ein notwendiger
Schritt.Verantwortung ende jedochnicht
mit der Anzeige oder dem Abschluss
eines Verfahrens. «Sie zeigt sich auch
im Umgang mit Betroffenen danach –
unabhängig vom juristischenAusgang.»

Interne Verfahren laufen noch

Die Interessengemeinschaft verlangt
deshalb eine klare und öffentliche An-
erkennungdes erlittenenUnrechts sowie
transparente kirchenrechtliche Verfah-
ren,die «nicht institutionellen Interessen,
sondern dem Schutz und derWürde der
Betroffenen dienen». Das Bistum Chur,
dessen Bischof Bonnemain als einer der
Vorkämpfer gegen den Missbrauch gilt,
schreibt zu diesemThema: «Transparenz,
Aufarbeitung, wirksame Prävention und
professionelle Intervention leiten das
Handeln der Bistumsleitung.»

Der inzwischen hochbetagteOrdens-
mann,den Bonnemain angezeigt hat, sei
nicht mehr in der Seelsorge tätig. Das
Bistum St. Gallen weist darauf hin, dass
gegen zwei der möglicherweise fehl-
baren Priester noch kirchenrechtliche
Untersuchungsverfahren hängig seien.
In diesen kann die Verjährung aufgeho-
benwerden.Die kirchenrechtlichenVor-
sichtsmassnahmen gegenüber den bei-
den Klerikern blieben bis zum endgülti-
gen Abschluss des Verfahrens in Kraft.
Das dürfte heissen,dass sie keine seelsor-
gerischen Tätigkeiten ausüben können.

In der katholischen Kirche ist es immer wieder zu sexuellen Übergriffen auf Kinder und Jugendliche gekommen. CHRISTIAN BEUTLER / KEYSTONE
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Abstimmungen mit direktem Gegenvorschlag –
wie bei der Bargeldinitiative – sind selten und knifflig
Die Schweiz kennt kaum ein Instrument, das strategisches Abstimmen so begünstigt wie die Stichfrage

FABIAN SCHÄFER

Die Volksinitiative «Bargeld ist Frei-
heit», über die Volk und Stände am
8.März abstimmen, wirft nicht nur in-
haltlich interessante Fragen auf, sondern
auch formell. Zum ersten Mal seit sech-
zehn Jahren findet in der Schweiz auf
Bundesebene wieder eine Abstimmung
mit Stichfrage statt.Denn das Parlament
hat beschlossen, der Initiative «Bargeld
ist Freiheit» einen eigenen Verfassungs-
artikel gegenüberzustellen.

Inhaltlich verfolgt die Initiative zwei
Ziele: Sie will die Verfügbarkeit von
Bargeld in der Verfassung absichern
und den Franken als Schweizer Wäh-
rung verankern. Bundesrat und Parla-
ment stehen demAnliegen offen gegen-
über, lehnen jedoch die Formulierung
der Initianten ab.Deshalb haben sie be-
schlossen, zwar die beiden Forderungen
zu übernehmen, die konkrete Formulie-
rung des fraglichen Verfassungsartikels
aber abzuändern.

Das führt nun dazu, dass die Stimm-
berechtigten auf ihren Stimmzetteln
drei Fragen beantworten müssen. Ers-
tens: Wollen Sie die Volksinitiative an-

nehmen? Und zweitens:Wollen Sie den
Gegenentwurf annehmen?

In diesen zwei Fragen ist alles erlaubt:
Man darf beide Vorlagen annehmen,
beide ablehnen oder mit Ja und Nein
antworten. Dann folgt an dritter Stelle
die Stichfrage: Falls sowohl die Initia-
tive als auch der Gegenvorschlag ange-
nommen werden:WelcherVariante wol-
len Sie den Vorzug geben? Hier kreuzt
man an, welche Variante man in diesem
Fall präferiert.

Dieses Prozedere mag banal erschei-
nen, ist es aber nicht. Das hat sich beim
jüngsten Praxistest gezeigt.

Taktische Manöver

Im Herbst 2010 kam dieAusschaffungs-
initiative der SVP an die Urne.Auch da-
mals gab es einen direkten Gegenent-
wurf, mit dem das Parlament das An-
liegen in abgeschwächter Form und mit
einer anderen Formulierung in der Ver-
fassung verankern wollte.

Das Ergebnis war erstaunlich:Die In-
itiative wurde mit 53 Prozent Ja-Stim-
men angenommen. Der Gegenentwurf
erreichte nur 46 Prozent Ja-Stimmen

und scheiterte. In der Stichfrage gab
eine knappe Mehrheit von 50,4 Prozent
an, dass sie den Gegenentwurf vorzieht,
falls beide Vorlagen eine Mehrheit fin-
den. Die Mehrheit der Stände zog hin-
gegen die Initiative vor. All das spielte
aber keine Rolle mehr, weil nur die In-
itiative angenommen wurde.

Mit anderen Worten: Die Initiative
setzte sich durch, obwohl die Mehr-
heit der Stimmenden in der direk-
ten Gegenüberstellung (in der Stich-
frage) dem milderen Gegenvorschlag
den Vorzug gab. Kann man da noch
sagen, dass dem «Volkswillen» Rech-
nung getragen wurde?

Es ist offensichtlich, dass das Proze-
dere mit der Stichfrage zu taktischen
Manövern einlädt – und dass die SVP
dies besser erkannte als ihre Gegner.
Sie rief ihre Basis auf, den Gegenvor-
schlag abzulehnen, obwohl dieser aus
ihrer Sicht besser war als der Status quo.

Teile der Linken hingegen schätz-
ten die Stimmung falsch ein: Sie riefen
ihre Basis zu einem doppelten Nein auf–
und trugen damit dazu bei, dass die aus
ihrer Sicht schlimmsteVariante obsiegte:
dass die Initiative in Kraft trat.Weil der

Gegenvorschlag am vereinten Wider-
stand der Linken und der SVP schei-
terte, konnte er keinesfalls in Kraft tre-
ten, Stichfrage hin oder her. Das lässt
vermuten, dass sich ein Gegenentwurf
nur lohnt,wenn er ausserhalb des Lagers
der Initianten breit unterstützt wird.

Neues Prozedere hätte Vorteile

Jeder Fussballfan weiss, dass man das
auch anders organisieren könnte. Sport-
lich ausgedrückt: Man könnte zuerst
das Halbfinale durchführen und erst am
Schluss das Endspiel. Auf dem Stimm-
zettel gäbe es weiterhin drei Fragen,
aber in umgekehrter Reihenfolge: Zu-
erst käme die Stichfrage: Geben Sie der
Initiative (A) oder dem Gegenentwurf
(B) den Vorzug? Man antwortet mit
A oder B. Danach kämen die Fragen
zu den einzelnen Vorlagen: Wollen Sie
die Initiative annehmen, falls sie in der
Stichfrage den Vorzug erhält? Wollen
Sie den Gegenentwurf annehmen, falls
er in der Stichfrage den Vorzug erhält?

Bei diesemVorgehen würde die eine
oder andere Vorlage nur in Kraft tre-
ten, wenn sie zuerst in der Stichfrage

obsiegte und danach auch angenom-
men würde. Das Prozedere mag son-
derbar wirken, doch es hätte zwei Vor-
teile, wie der Volkswirtschafter Martin
Bachem nach der Abstimmung von
2010 in der NZZ dargelegt hat: Be-
stehen Zweifel über die Präferenzen
derMehrheit, bleibt es beim Status quo.
Und: Es gäbe kaum mehr Anreize für
taktische Manöver. Die Parteien sähen
sich nicht mehr gezwungen, Vorlagen
à contrecœur abzulehnen.

Doch seither hat sich nichts ge-
ändert, die alten Regeln gelten weiter-
hin. Bei der bevorstehenden Abstim-
mung über die Bargeld-Initiative ist
kaum mit Friktionen zu rechnen, zu-
mal die praktischen Unterschiede zwi-
schen den Varianten klein sind.

Am Horizont zeichnet sich bereits
ein weiterer Testfall ab, der schwieriger
werden könnte – und wie bei den Aus-
schaffungen geht es um ein Begehren
der SVP: Im Parlament gibt es Bestre-
bungen, der Neutralitätsinitiative einen
direkten Gegenentwurf gegenüberzu-
stellen. Vor kurzem ist die Vernehm-
lassung zu Ende gegangen. Man darf
gespannt sein.


